
       

 

 

 

Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit 

im Rahmen der Teilnahme an einer unterrichtspraktischen Prüfung 
 

Stand: Juli 2025 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr                                                                      , 

 

aufgrund der Ihnen anvertrauten Aufgaben, nehmen Sie regelmäßig am Unterricht der 

angehenden Lehrkraft                                                                       in der  

Klasse / dem Kurs         teil. Sie werden daher auch bei deren unterrichtspraktischer 

Prüfung anwesend sein.  

Wir weisen Sie daher darauf hin, dass Sie insoweit der Amtsverschwiegenheit 

unterliegen. Das bedeutet, Sie haben über sämtliche im Zusammenhang mit der 

unterrichtspraktischen Prüfung stehenden Angelegenheiten innerhalb und außerhalb 

der Schule grundsätzlich Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach 

Beendigung Ihrer Aufgabe.  

Zudem sind Sie dazu angehalten, Ihre eigenen Aktivitäten während der 

unterrichtspraktischen Prüfung auf die Ihnen zugewiesene Aufgabe und die Ihnen 

zugewiesene Schülerin, den Ihnen zugewiesenen Schüler oder die Ihnen zugewiesene 

Schülergruppe zu beschränken.   

Die Prüfungskommission wird über Ihre Anwesenheit und Aufgabe im Unterricht in 

Kenntnis gesetzt.  

 

                                                                                                                                                                                                  
Ort, Datum    Schulleitung 

 

Erklärung der Empfängerin / des Empfängers: 

 

Ich habe die obigen Hinweise zur Kenntnis genommen und verstanden.  

 

                                                                                                                                                                                                  
Ort, Datum    Name und Untersschrift 

 
Dieses Formular ist nach der Unterzeichnung an die Schulleitung zurückzugeben und von dieser sorgfältig 

aufzubewahren.  
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